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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Deutsche GigaNetz GmbH (DGN) 
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1 GELTUNGSBEREICH UND VERTRAGSGRUNDLAGEN 
1.1 Die Deutsche GigaNetz GmbH, Deutsche GigaNetz GmbH (nachfolgend DGN), 
Willy-Brandt-Straße 61-65, 20457 Hamburg, Registergericht: Amtsgericht Ham-
burg, HRB 163775 („DGN“), bietet verschiedene Telekommunikationsdienste und 
Nebenleistungen wie die Bereitstellung von Endgeräten und sonstiger Hardware 
an. Diese Leistungen werden auf der Webseite der DGN (www.deutsche-
giganetz.de) dargestellt und können u.a. dort bestellt werden.  
1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) finden Anwendung auf 
alle Leistungen, die die DGN für den Kunden (auch „Endnutzer“ genannt) er-
bringt. Soweit die von DGN erbrachten vertragsgegenständlichen Leistungen ei-
nen oder mehrere Telekommunikationsdienste umfasst, gelten zudem die jewei-
ligen zwingenden Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) zum 
Kundenschutz unverändert auch dann, wenn in diesen AGB nicht ausdrücklich 
und/oder nicht vollständig auf sie Bezug genommen wird. Gleiches gilt für zwin-
gende Datenschutzschutzvorschriften der DS-GVO, des TDDDG sowie des BDSG. 
1.3 Zusätzlich werden von DGN erteilte Informationen nach §§ 53, 54 TKG (ins-
besondere die Vertragszusammenfassung) Vertragsbestandteil und der Vertrag 
weicht nicht zum Nachteil des Kunden von diesen ab. 
Die DGN erbringt die vertragsgegenständlichen Telekommunikationsdienste auf 
der Grundlage von Glasfaserhausanschlüssen, die die DGN selbst errichtet hat 
und betreibt. Voraussetzung für die Leistungserbringung ist daher nicht nur das 
Vorhandensein eines solches Glasfaserhausanschlusses der DGN, sondern auch 
das Vorhandensein und Fortbestehen einer entsprechenden Gestattung des 
Grundstückseigentümers, der die DGN berechtigt, den Glasfaserhausanschluss 
errichten und betreiben zu dürfen (Grundstücks- und Gebäudenutzungsverein-
barung, kurz GGNV). Die Rechte der DGN aus § 134 TKG bleiben unberührt. 
2 ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES 
2.1 Der Vertragsschluss erfolgt durch die Annahme des Kundenauftrages durch 
die DGN. Die Annahme des Angebots kann auch durch Freischaltung des beauf-
tragten Dienstes erfolgen. 
2.2 Bevor ein Kunde, der Verbraucher ist, seine Vertragserklärung (Bestellung) 
abgibt, stellt die DGN dem Kunden eine Vertragszusammenfassung kostenlos zur 
Verfügung, die die Hauptelemente der Informationsverpflichtungen darlegt. Ist 
es der DGN aus objektiv technischen Gründen nicht möglich, die Vertragszusam-
menfassung vor Abgabe der Vertragserklärung des Kunden zur Verfügung zu stel-
len, so muss sie dem Kunden unmittelbar nach Vertragsschluss zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Wirksamkeit des Vertrages hängt davon ab, dass der Kunde 
nach Erhalt der Vertragszusammenfassung den Vertrag in Textform genehmigt (§ 
54 Abs. 3 TKG). 
2.3 Die DGN kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DS-GVO und § 31 BDSG) Bonitätsauskünfte einholen, um über den Vertrags-
schluss oder andere vertragsgestaltende Maßnahmen zu entscheiden. Weitere 
Hinweise hierzu sind in den Datenschutzhinweisen enthalten. 
3 LEISTUNGSTERMINE UND FRISTEN SOWIE HÖHERE GEWALT 
3.1 Termine und Fristen für den Beginn der Dienste sind nur verbindlich, wenn 
die DGN diese ausdrücklich bestätigt hat. Ohne ausdrückliche Vereinbarung und 
Bezeichnung sind auch verbindliche Termine keine sogenannten „Fix-Termine“, 
bei denen die Leistung nur zu dem bestimmten Zeitpunkt erfolgen kann. 
3.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereiches von 
der DGN liegende und von der DGN nicht zu vertretende Ereignisse („höhere Ge-
walt“), die die Leistung von der DGN unmöglich machen oder unzumutbar er-
schweren, entbinden die DGN für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen 
Leistung. Zu den Ereignissen höherer Gewalt zählen insbesondere Krieg, Natur-
katastrophen, Streik, Aussperrung durch Dritte, behördliche Anordnung, Pande-
mien, der Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber, 
Störungen im Bereich der Dienste eines Leitungscarriers usw., auch wenn sie bei 
Lieferanten oder Unterauftragnehmern von der DGN oder deren Unterlieferan-
ten, Unterauftragnehmern beziehungsweise bei den von der DGN autorisierten 
Betreibern von Subknoten-Rechnern (so genannten POPs) eintreten. Sie berech-
tigen die DGN, die Leistung um die Dauer der Behinderung, zuzüglich einer ange-
messenen Anlaufzeit, hinauszuschieben. Ist das Ende der Störung nicht absehbar 
oder dauert sie länger als dreißig Tage, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag au-
ßerordentlich zu kündigen; eventuell im Voraus für die Periode der Beeinträchti-
gung entrichtete Entgelte werden rückvergütet. Rechte des Kunden aus § 57 Ab-
satz 4 und § 58 TKG bleiben hiervon unberührt. 
4 KOMMUNIKATION ÜBER DAS ONLINE-KUNDENPORTAL  
4.1 Soweit im Vertrag vereinbart ist, dass ein Online-Kundenportal bereitgestellt 
wird, ist dieses für die Vertragskommunikation zu nutzen. Es gilt hierzu Folgen-
des: 
4.2 Mit Abschluss eines Vertrages für einen Online-Tarif verpflichtet sich der 
Kunde zur Registrierung im und Nutzung des Online-Kundenportals der DGN. 

Hierzu erhält der Kunde per E-Mail eine separate Aufforderung mit Anleitung. 
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die DGN ihm sämtliche den Vertrag be-
treffenden Mitteilungen (z.B. Rechnungen, Mahnungen, sonstige vertraglich ver-
anlasste Mitteilungen) im Online-Kundenportal zum Herunterladen bereitstellt. 
Sämtliche dort bereitgestellten Dokumente können vom Kunden eingesehen, 
heruntergeladen und ausgedruckt werden. 
4.3 Sobald ein elektronisches Dokument im Online-Kundenportal zum Herunter-
laden für den Kunden bereitgestellt ist, erhält der Kunde hierüber an die vom ihm 
angegebene E-Mail-Adresse eine Benachrichtigungs-E-Mail, in der der Betreff der 
hinterlegten Nachricht angegeben ist. Elektronisch hinterlegte Dokumente gel-
ten dem Kunden einen Tag nach Erhalt der Benachrichtigungs-E-Mail der DGN als 
zugegangen. Dies gilt nicht, wenn zu dem betreffenden Zeitpunkt aus Gründen, 
die von der DGN zu vertreten sind, für den Kunden eine Zugriffsmöglichkeit auf 
die hinterlegten elektronischen Dokumente nicht bestand. Bei einer nur vorüber-
gehend nicht bestehenden Zugriffsmöglichkeit gelten elektronische Dokumente 
dem Kunden als zugegangen, sobald die Zugriffsmöglichkeit auf den Online-Kun-
denbereich der DGN wiederhergestellt ist. Die Beweislast für die Wiederherstel-
lung der Zugriffsmöglichkeit nach einer Unterbrechung obliegt der DGN, sofern 
die DGN die Unterbrechung zu vertreten hat. 
4.4 Der Kunde ist verpflichtet, der DGN für die gesamte Vertragsdauer eine gül-
tige, erreichbare E-Mail-Adresse zu benennen und Änderungen der E-Mail-Ad-
resse unverzüglich in Textform mitzuteilen. 
4.5 Die DGN bleibt berechtigt, dem Kunden im Einzelfall Mitteilungen, die den 
Vertrag und dessen Durchführung betreffen, per E-Mail oder Post mitzuteilen. 
Bei Kommunikation per E-Mail ist die DGN berechtigt, sämtliche Dokumente un-
verschlüsselt zu versenden. Die DGN übernimmt für eventuelle Schäden, die 
durch unberechtigten Zugriff auf unverschlüsselt per E-Mail übertragene Doku-
mente eintreten können, keine Haftung. 
4.6 Abweichend vom Vorstehenden erfolgen Sperrandrohungen nach § 61 Ab-
satz 4 Satz 2 TKG in jedem Fall schriftlich. 
5 ÄNDERUNGEN DER AGB UND DER LEISTUNGSBESCHREIBUNG 
5.1 Diese AGB können geändert werden, soweit dies zur Anpassung an Entwick-
lungen erforderlich ist, die bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren und die 
von der DGN weder veranlasst wurden noch beeinflusst werden können und de-
ren Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertrages in nicht unbedeu-
tendem Maße stören würde. Die AGB können auch geändert werden, wenn eine 
nachträgliche Störung der Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses (sog. Äqui-
valenzverhältnis) Schwierigkeiten bei der Vertragsdurchführung entstehen lässt, 
die nur durch die Änderung beseitigt werden können. Eine Änderung nach die-
sem Absatz darf jedoch nicht wesentliche Vertragsinhalte (insbesondere die ver-
einbarten Leistungen, die Preisvereinbarung, die Vertragslaufzeit und die Kündi-
gungsfristen) betreffen. Ferner darf die Ausgewogenheit des 
Vertragsverhältnisses nicht beeinträchtigt werden. 
5.2 Die Leistungsbeschreibung kann geändert werden, wenn und soweit dies aus 
triftigem, bei Vertragsschluss nicht vorhersehbarem Grund erforderlich ist und 
das Verhältnis von Leistungen der DGN und der Gegenleistung des Kunden nicht 
zum Nachteil des Kunden verschoben wird und die Änderung für den Kunden zu-
mutbar ist. Ein triftiger Grund liegt vor, wenn die Leistung in der bisherigen ver-
traglich vereinbarten Form aufgrund neuer technischer Entwicklung nicht mehr 
erbracht werden kann oder neue oder geänderte gesetzliche oder sonstige ho-
heitliche Vorgaben eine Leistungsänderung erfordern. 
5.3 Änderungen der AGB oder der Leistungsbeschreibung nach den vorstehen-
den Absätzen wird die DGN den Kunden nach § 57 Abs. 1 und Abs. 2 TKG mindes-
tens einen Monat, höchstens zwei Monate vor ihrem geplanten Wirksamwerden 
in Textform mitteilen. Dem Kunden steht bei Änderungen das Recht zu, den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne Kosten frühestens zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen in Textform zu kündigen. Der Kunde 
kann die Kündigung innerhalb von drei Monaten ab Zugang der Änderungsmit-
teilung erklären. Auf den Inhalt und den Zeitpunkt der Vertragsänderung und ein 
bestehendes Kündigungsrecht wird die DGN den Kunden in der Änderungsmit-
teilung besonders hinweisen. 
5.4 Ein Kündigungsrecht steht dem Kunden nicht zu, wenn die Änderungen aus-
schließlich zum Vorteil des Kunden sind, rein administrativer Art sind und keine 
negativen Auswirkungen auf den Kunden haben oder unmittelbar durch Unions-
recht oder innerstaatlich geltendes Recht vorgeschrieben sind. 
6 PREISANPASSUNGEN 
6.1 Die DGN ist berechtigt, die Entgelte nach billigem Ermessen gemäß § 315 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) an die Entwicklung der Gesamtkosten anzupas-
sen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Die Gesamtkosten bestehen 
insbesondere aus Kosten für Telekommunikationsnetze (Bereitstellung, Betrieb, 
Netzzusammenschaltungen, Netzzugang), Energiekosten, Kosten für die Kunden-
betreuung, Personal- und Dienstleistungskosten, IT-Kosten, Gemeinkosten (z. B. 
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für Verwaltung, Vertrieb, Leasing/Mieten, Zinsen) sowie hoheitlich auferlegten 
Gebühren, Auslagen und Beiträgen.  
6.2 Änderungen der Preise nach vorstehendem Absatz wird die DGN dem Kunden 
nach § 57 Abs. 1 und Abs. 2 TKG mindestens einen Monat, höchstens zwei Mo-
nate vor ihrem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Dem Kunden 
steht bei einer Preiserhöhung das Recht zu, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist und ohne Kosten frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Preisanpassung in Textform (z.B. per Brief oder E-Mail) zu kündigen. Der 
Kunde kann die Kündigung innerhalb von drei Monaten ab Zugang der Ände-
rungsmitteilung erklären. Auf den Inhalt und den Zeitpunkt der Vertragsände-
rung und ein bestehendes Kündigungsrecht auf Grund der Änderung wird die 
DGN den Kunden in der Änderungsmitteilung besonders hinweisen. Im Übrigen 
bleibt § 315 BGB unberührt. Ein Kündigungsrecht steht dem Kunden nicht zu, 
wenn die Preiserhöhung unmittelbar durch Unionsrecht oder innerstaatlich gel-
tendes Recht vorgeschrieben ist. 
7 LEISTUNGEN DER DGN 
7.1 Die DGN erbringt ihre Leistungen hierbei im Rahmen der bestehenden tech-
nischen und betrieblichen Möglichkeiten nach dem anerkannten und üblichen 
Stand der Technik und unter Einhaltung aller anwendbaren Sicherheitsvorschrif-
ten für den ordnungsgemäßen Betrieb des Telekommunikationsnetzes. Soweit 
sich aus der jeweils geltenden Leistungsbeschreibung nichts Abweichendes 
ergibt, ist die DGN bei der Auswahl der für die Erbringung der vertragsgegen-
ständlichen Dienstleistungen erforderlichen Arbeitsmittel frei.  
7.2 Soweit die DGN eine Leistung zu erbringen oder bereitzustellen hat, die von 
erforderlichen Vorleistungen Dritter (z. B. Verfügbarkeit von Übertragungswegen 
oder Einrichtungen anderer Netzbetreiber und Anbieter) oder Genehmigungen 
abhängig ist, steht die Verpflichtung der DGN unter dem Vorbehalt, dass diese 
tatsächlich, rechtzeitig und in entsprechender Qualität erfolgen. Eine Haftung 
oder Leistungspflicht der DGN entfällt insoweit, es sei denn, der DGN ist grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorzuwerfen. 
7.3 Die DGN kann sich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen Dritter 
bedienen. Soweit die vertragliche Leistung erfüllt wird, ist die DGN in der Wahl 
der technischen Mittel frei, insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Techno-
logie und Infrastruktur. Die DGN ist berechtigt, die technischen Mittel, insbeson-
dere die Technologie und Infrastruktur, sowie den Netzbetreiber zu wechseln, 
soweit keine berechtigten Belange des Kunden entgegenstehen.  
7.4 Die DGN ist berechtigt, Leistungen vorübergehend zu beschränken oder zu 
sperren, soweit dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, der Sicherheit des 
Netzbetriebes, der Aufrechterhaltung der Netzintegrität, der Interoperabilität 
der Dienste, des Datenschutzes, zur Bekämpfung von Spam oder Computerviren, 
Computerwürmern, Trojanern, Hack-/DoS-Attacken o. Ä. oder zur Durchführung 
betriebsbedingter oder technisch notwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die DGN 
wird den Kunden im Falle einer Sperre informieren und die Möglichkeiten zur 
Entsperrung aufzeigen.  
8 MIET- ODER LEIHWEISE HARDWARE-ÜBERLASSUNG VON HARDWARE 
8.1 Soweit dem Kunden von DGN im Rahmen des Vereinbarten wie insbesondere 
Router, Zubehör oder sonstige Geräte (nachfolgend: Hardware) leih- oder miet-
weise überlassen werden, gilt folgendes: 
8.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, übernimmt der Kunde die Installation 
der Hardware und der eventuell erforderlichen Software.  
8.3 Der Kunde wird die Hardware pfleglich behandeln, ihr(e) Gehäuse nicht öff-
nen oder die Hardware sonst wie manipulieren oder eigenmächtig verändern. 
8.4 Die DGN ist berechtigt, Software/Firmware des Modems jederzeit für den 
Kunden kostenfrei zu aktualisieren oder zu ändern oder das Modem auszutau-
schen. Daher obliegt es dem Kunden, seine persönlichen Einstellungen auf dem 
Modem regelmäßig zu sichern, damit Einstellungen nach einem Software-/Firm-
ware-Update bzw. Hardwaretausch wiederhergestellt werden können. 
Nach Beendigung des Vertrages ist der Kunde verpflichtet, die überlassene Hard-
ware auf eigene Kosten und eigene Gefahr innerhalb von 14 Tagen an die DGN 
zurückzugeben, sofern die DGN den Kunden hierzu auffordert. Kommt der Kunde 
dieser Verpflichtung nicht nach, so wird die DGN dem Kunden diese Hardware 
einschließlich des genannten Zubehörs mit dem Zeitwert in Rechnung stellen. 
Der Kunde haftet für alle von ihm zu vertretenden Schäden an der überlassenen 
Hardware oder den Verlust der überlassenen Hardware mit pauschaliertem Scha-
densersatz in Höhe des Netto-Neuwerts, soweit die Hardware bei Lieferung an 
den Kunden neuwertig war. Bei einer Nutzung dieser Hardware durch den Kun-
den von mehr als einem Jahr werden pro abgelaufenem Vertragsjahr 25 Prozent 
des Netto-Neuwertes zu Gunsten des Kunden von der Entschädigungssumme ab-
gezogen. Dem Kunden bleibt es unbenommen, nachzuweisen, dass der DGN kein 
oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
9 VERKAUF UND EIGENTUMSÜBERTRAGUNG BEI HARDWARE 
9.1 Ist der Verkauf von Hardware Gegenstand des Vertrages oder erfolgt dieser 
durch die DGN zusätzlich zu einem bestehenden Vertrag, geht das Eigentum an 
den Kunden erst mit vollständiger Leistung des Kaufpreises über.  
9.2 Im Übrigen gelten für den Kauf die gesetzlichen Bestimmungen. 
10 ANSPRUCH AUF EINZELVERBINDUNGSNACHWEIS (§ 65 TKG) 
10.1 Der Endnutzer kann von der DGN jederzeit mit Wirkung für die Zukunft eine 
nach Einzelverbindungen aufgeschlüsselte Rechnung (Einzelverbindungs-

nachweis) verlangen, die zumindest die Angaben enthält, die für eine Nachprü-
fung der Teilbeträge der Rechnung erforderlich sind. Hierbei werden die Zielnum-
mern nach Wahl des Kunden entweder vollständig oder unter Kürzung um die 
letzten drei Ziffern aufgeführt. Macht der Kunde von seinem Wahlrecht keinen 
Gebrauch, erfolgt eine ungekürzte Aufführung. 
10.2 Ein Einzelverbindungsnachweis wird nicht erteilt, soweit technische Hinder-
nisse der Erteilung von Einzelverbindungsnachweisen entgegenstehen oder we-
gen der Art des Rechtsgeschäfts eine Rechnung grundsätzlich nicht erteilt wird. 
Die Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt. 
11 PFLICHTEN UND OBLIEGENHEITEN DES KUNDEN 
11.1 Der Kunde darf ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis der DGN, die im 
freien Ermessen der DGN steht, die bereitgestellte Leistung weder ganz noch teil-
weise Dritten überlassen. Dritte sind hierbei nicht die im Haushalt des Kunden 
lebenden Personen oder Besucher des Kunden oder solche Dritte, die offensicht-
lich vom Vertragszweck erfasst sein sollen. 
11.2 Der Kunde darf die ihm erbrachten Leistungen nur in dem vertraglich ver-
einbarten Umfang und nur nach Maßgabe der jeweils gesetzlichen Bestimmun-
gen nutzen. Insbesondere darf der Kunde keine strafbaren und insbesondere 
keine beleidigenden, verleumderischen, volksverhetzenden, pornografischen, 
sitten- oder gesetzeswidrigen Inhalte über das Netz der DGN und/oder das Inter-
net verbreiten oder einer solchen Verbreitung oder Bereithaltung zum Abruf 
durch Dritte Vorschub leisten. Der Kunde hat bei der Nutzung insbesondere auch 
den Urheber- und Datenschutz sowie das Wettbewerbsrecht zu wahren. Er hat 
dafür Sorge zu tragen, dass von seinen Endgeräten keine Störungen im Netz der 
DGN oder der sonstigen Netzteilnehmer verursacht werden.  
11.3 Der Kunde ist verpflichtet, der DGN unverzüglich über jede Änderung seiner 
von ihm bei der DGN hinterlegten persönlichen Daten zu informieren. Können 
vertragsrelevante Nachrichten dem Kunden wegen Vernachlässigung dieser Ver-
pflichtung nicht an die hinterlegte Adresse zugestellt werden, darf die DGN für 
die zur Adressermittlung erforderlichen Kosten in Rechnung stellen, es sei denn, 
der Kunde hat die gescheiterte Zustellung nicht zu vertreten. Dem Kunden bleibt 
der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. 
12 BESONDERE PFLICHTEN FÜR TELEFON- UND INTERNET-FLATRATE-KUNDEN  
12.1 Bei der Nutzung der Flatrate-Optionen oder von Minutenpaketen ist der 
Kunde verpflichtet, 
 keine Verbindungen herzustellen, die Auszahlungen oder andere Gegenleis-

tungen an den Kunden oder an Dritte zur Folge haben oder haben sollen; 
 keine Verbindungen herzustellen, um Dritten die Nutzung der Telekommuni-

kationsleistung zu ermöglichen oder um diese anderweitig an Dritte weiterzu-
geben; 

 sie nicht zum Anbieten von Telekommunikations- und Mehrwert-, Call-Center- 
oder Telefonvertriebsdiensten oder für Massenkommunikationsdienste zu 
nutzen; 

 keine Anrufweiterleitungen von Anschlüssen herzustellen, für die keine Flat-
rate oder kein Minutenpaket beauftragt wurde, auf solche, für die eine Flatrate 
oder ein Minutenpaket beauftragt wurde; 

 keine automatisierten, nicht-manuellen Wahlvorgänge zu veranlassen, bei-
spielsweise zum Zwecke der Fernüberwachung von technischen Geräten; 

 einen SIP-Account nicht mit mehreren Nutzern parallel zu nutzen. 
13 LEISTUNGSSTÖRUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNG BEI 
INTERNETZUGANGSDIENSTEN (§ 57 ABS. 4 TKG) 
13.1 Im Falle von 
● erheblichen, kontinuierlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Abweichun-

gen bei der Geschwindigkeit oder bei anderen Dienstequalitätsparametern 
zwischen der tatsächlichen Leistung der Internetzugangsdienste und der von 
der DGN gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a bis d der Verordnung (EU) 
2015/2120 angegebenen Leistung, die durch einen von der Bundesnetzagentur 
bereitgestellten oder von ihr oder einem von ihr beauftragten Dritten zertifi-
zierten Überwachungsmechanismus ermittelt wurden, oder 

● anhaltenden oder häufig auftretenden erheblichen Abweichungen zwischen 
der tatsächlichen und der im Vertrag angegebenen Leistung eines Telekommu-
nikationsdienstes mit Ausnahme eines Internetzugangsdienstes, 

ist der Kunde, wenn er Verbraucher ist, unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe be-
rechtigt, das vertraglich vereinbarte Entgelt unter den Voraussetzungen und in 
dem Umfang des § 57 Absatz 4 TKG zu mindern oder den Vertrag außerordentlich 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist nach Maßgabe des § 57 Absatz 4 TKG zu 
kündigen.  
13.2 Die vorstehenden Regelungen gelten auch bei einem sog. „Angebotspaket“, 
welches neben dem Internetzugangsdienst auch andere Leistungen umfasst, für 
alle Leistungen dieses Angebotspaketes (§ 66 TKG).  
14 ENTSTÖRUNG BEI TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTEN (§ 58 TKG) 
14.1 Der Kunde kann von der DGN, sofern er Verbraucher ist, verlangen, dass die 
DGN eine Störung der von ihr erbrachten Telekommunikationsdienste gemäß 
§ 58 TKG unverzüglich und unentgeltlich beseitigt, es sei denn, der Kunde hat die 
Störung selbst zu vertreten. Der Kunde hat bei der Entstörung eine Mitwirkungs-
pflicht. 
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14.2 Die DGN hat den Eingang einer Störungsmeldung sowie die Vereinbarung 
von Kundendienst- und Installationsterminen jeweils unverzüglich gegenüber 
dem Kunden zu dokumentieren. Wenn die DGN die Störung nicht innerhalb eines 
Kalendertages nach Eingang der Störungsmeldung beseitigen kann, ist sie ver-
pflichtet, den Kunden spätestens innerhalb des Folgetages darüber zu informie-
ren, welche Maßnahmen sie eingeleitet hat und wann die Störung voraussichtlich 
behoben sein wird. 
14.3 Wird die Störung nicht innerhalb von zwei Kalendertagen nach Eingang der 
Störungsmeldung beseitigt, kann der Kunde, sofern er Verbraucher ist, ab dem 
Folgetag für jeden Tag des vollständigen Ausfalls des Dienstes eine Entschädi-
gung verlangen, es sei denn, der Kunde hat die Störung oder ihr Fortdauern zu 
vertreten, oder die vollständige Unterbrechung des Dienstes beruht auf gesetz-
lich festgelegten Maßnahmen nach diesem Gesetz, der Verordnung (EU) 
2015/2120, sicherheitsbehördlichen Anordnungen oder höherer Gewalt. Die 
Höhe der Entschädigung beträgt am dritten und vierten Tag 5 Euro oder 10 Pro-
zent und ab dem fünften Tag 10 Euro oder 20 Prozent der vertraglich vereinbar-
ten Monatsentgelte bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je 
nachdem, welcher Betrag höher ist. Soweit der Kunde wegen der Störung eine 
Minderung nach § 57 Absatz 4 TKG geltend macht, ist diese Minderung auf eine 
nach diesem Absatz zu zahlende Entschädigung anzurechnen. Das Recht des Kun-
den, einen über die Entschädigung nach diesem Absatz hinausgehenden Scha-
densersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Die Entschädigung ist auf einen sol-
chen Schadensersatz anzurechnen; ein solcher Schadensersatz ist auf die 
Entschädigung anzurechnen. 
14.4 Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder Installationstermin von der DGN 
versäumt, kann der Kunde, sofern er Verbraucher ist, für jeden versäumten Ter-
min eine Entschädigung in Höhe von 10 Euro oder 20 Prozent des vertraglich ver-
einbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit gleichbleibendem monatlichem 
Entgelt, je nachdem welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde 
hat das Versäumnis des Termins zu vertreten. Das Recht des Kunden, einen über 
die Entschädigung nach diesem Absatz hinausgehenden Schadensersatz zu ver-
langen, bleibt unberührt. Die Entschädigung ist auf einen solchen Schadensersatz 
anzurechnen; ein solcher Schadensersatz ist auf die Entschädigung anzurechnen. 
14.5 Sollte die Bundesnetzagentur weitere Einzelheiten zur Entstörung durch 
Festlegung regeln, findet diese ergänzend Anwendung.  
14.6 Die Kontaktadressen der für die vertraglichen Leistungen angebotenen Ser-
viceleistungen sowie weitere Informationen zum Service sind im Internet unter 
www.deutsche-giganetz.de einsehbar. 
15 ENTGELTE 
15.1 Die Preise und tarifabhängigen besonderen Preisbestandteile richten sich 
jeweils nach dem vom Kunden gewählten Tarif und der zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses gültigen Preisliste der DGN. Die DGN veröffentlicht daneben die 
jeweils aktuellen allgemein angebotenen Preise und Tarife auf der Internetseite 
www.deutsche-giganetz.de/downloads. 
15.2 Der Kunde ist auch zum Ausgleich aller Entgelte für Leistungen verpflichtet, 
die durch die befugte oder unbefugte Nutzung der Leistungen durch Dritte ent-
standen sind, wenn und soweit er diese Nutzung zu vertreten hat. 
16 RECHNUNGSSTELLUNG 
16.1 Die DGN ist berechtigt, die monatlichen Preise für wiederkehrende Leistun-
gen im Voraus in Rechnung zu stellen. Sonstige Preise für nutzungs- bzw. ver-
brauchsabhängige Leistungen (insbesondere Verbindungspreise, die nicht im 
monatlichen Preis enthalten sind), werden nach Erbringung der Leistung in Rech-
nung gestellt. 
16.2 Die Rechnung wird mit dem Zugang fällig. 
17 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, VERZUG 
17.1 Die Zahlung eines Rechnungsbetrages kann ausschließlich per Einzug über 
einen SEPA-Lastschriftmandat erfolgen. Die DGN bucht den Betrag frühestens 5 
Werktage nach Zugang der Rechnung und der Ankündigung der Abbuchung vom 
vereinbarten Konto ab. Der Kunde hat rechtzeitig für ausreichende Deckung zu 
sorgen. Ein Rechnungsbetrag muss spätestens am 10. Tag nach Zugang der Rech-
nung auf dem in der Rechnung angegebenen Konto der DGN gutgeschrieben sein. 
17.2 Der Kunde kommt automatisch auch ohne Mahnung in Verzug, wenn er den 
fälligen Betrag nicht innerhalb von spätestens 2 Wochen ab Rechnungszugang so 
leistet, dass dieser bis dahin bei der DGN auf dem in der Rechnung jeweils ange-
gebenen Konto eingeht. Der Verzugszinssatz bestimmt sich nach der gesetzlichen 
Regelung (§ 288 BGB) und beträgt hiernach 5 Prozentpunkte über dem Basiszins-
satz.  
17.3 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann die DGN, wenn sie erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die 
dadurch entstandenen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnen. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berech-
nungsgrundlage nachzuweisen. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestattet, dass 
auf Grund der verspäteten Zahlung ein Mahnaufwand nicht entstanden oder we-
sentlich niedriger ist als die Pauschale. 
17.4 Soweit es im Rahmen eines berechtigten Einzugs aufgrund erteilter Einzugs-
ermächtigung bzw. erteiltem SEPA-Lastschriftmandat zu einer Rückbelastung 
kommt, die der Kunde zu vertreten hat, hat der Kunde der DGN die hierdurch 

verursachten Mehrkosten zu erstatten. Weitergehende Ansprüche bleiben unbe-
rührt. 
18 BEANSTANDUNGEN UND EINWENDUNGSAUSSCHLUSS (§ 67 TKG) 
18.1 Beanstandungen nach § 67 TKG gegen Entgeltabrechnungen der DGN sind 
gegenüber der DGN innerhalb von acht Wochen nach Zugang der Rechnung zu 
erheben. Gesetzliche Ansprüche des Kunden bei begründeten Einwendungen 
bleiben auch nach Fristablauf unberührt. Zur Fristwahrung ist der Zugang der Ein-
wendung bei der DGN maßgebend. 
18.2 Im Falle von Beanstandungen, die die Telekommunikationsdienstleistungen 
betreffen, wird die DGN das in Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen unter 
Wahrung der datenschutzrechtlichen Belange etwaiger weiterer Nutzer des An-
schlusses als Entgeltnachweis nach den einzelnen Verbindungsdaten aufschlüs-
seln und eine technische Prüfung nach § § 67 Abs. 3 TKG vornehmen, es sei denn, 
die Beanstandung ist nachweislich nicht auf einen technischen Mangel zurückzu-
führen. 
19 SPERRE BEI ZAHLUNGSVERZUG, MISSBRAUCH, MANIPULATION (§ 61 TKG) 
19.1 Wegen Zahlungsverzugs des Kunden darf die DGN eine Sperre durchführen, 
wenn der Kunde bei wiederholter Nichtzahlung und nach Abzug etwaiger Anzah-
lungen mit Zahlungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Die 
DGN muss die Sperre mindestens zwei Wochen zuvor schriftlich androhen und 
dabei auf die Möglichkeit des Verbrauchers, Rechtsschutz vor den Gerichten zu 
suchen, hinweisen. Bei der Berechnung der Höhe des Betrags nach Satz 1 bleiben 
nicht titulierte Forderungen, die der Kunde form- und fristgerecht und schlüssig 
begründet beanstandet hat, außer Betracht. Ebenso bleiben nicht titulierte be-
strittene Forderungen Dritter außer Betracht. Dies gilt auch dann, wenn diese 
Forderungen abgetreten worden sind. 
19.2 Die DGN darf eine Sperre durchführen, wenn der begründete Verdacht be-
steht, dass der Anschluss des Endnutzers missbräuchlich benutzt oder von Drit-
ten manipuliert wird. 
19.3 Notrufverbindungen § 164 Abs. 1 TKG werden von durchgeführten Sperren 
nicht betroffen. 
19.4 Die Sperre ist auf die vom Zahlungsverzug oder Missbrauch betroffenen 
Leistungen zu beschränken. Im Falle strittiger hoher Rechnungen für Mehrwert-
dienste muss dem Kunden weiterhin Zugang zu einem Mindestangebot an 
Sprachkommunikations- und Breitbandinternetzugangsdiensten gewährt wer-
den. Sofern der Zahlungsverzug einen Dienst betrifft, der Teil eines Angebotspa-
kets ist, kann der Anbieter nur den betroffenen Bestandteil des Angebotspakets 
sperren. Eine auch ankommende Sprachkommunikation erfassende Vollsperrung 
darf frühestens eine Woche nach Sperrung abgehender Sprachkommunikation 
erfolgen. 
19.5 Die Sperre darf nur aufrechterhalten werden, solange der Grund für die 
Sperre fortbesteht. 
20 SELEKTIVE SPERRE ZUM SCHUTZ VOR KOSTEN  
Endnutzer können von der DGN verlangen, dass die Nutzung ihres Netzzugangs 
für bestimmte Rufnummernbereiche sowie für Kurzwahldienste unentgeltlich 
netzseitig gesperrt wird, soweit dies technisch möglich ist. Die Freischaltung der 
gesperrten Rufnummernbereiche oder der Kurzwahldienste ist gemäß Preisliste 
kostenpflichtig. 
21 AUFRECHNUNG/ZURÜCKBEHALTUNG 
21.1 Gegen Ansprüche der DGN kann der Kunde nur aufrechnen mit (1.) unbe-
strittenen oder (2.) rechtskräftigen festgestellten oder (3.) offenkundig berech-
tigten Ansprüchen.  
21.2 Darüber hinaus ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes 
nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 
22 LAUFZEIT, ORDENTLICHE UND AUSSERORDENTLICHE KÜNDIGUNG  
22.1 Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, hat der Vertrag eine Mindest-
laufzeit von 24 Monaten und verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht 
mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende der Mindestlaufzeit gekün-
digt wird. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann der Vertrag jederzeit un-
ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden.  
22.2 Hinzugebuchte Optionen können, soweit nichts Abweichendes vereinbart 
ist, mit einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt werden. Endet der 
Hauptvertrag, zu dem die Option erbracht wird, durch ordentliche Kündigung, 
endet auch die Laufzeit der Option. Durch die nachträgliche Hinzubuchung einer 
Option zu einem bestehenden Vertrag wird die ursprüngliche Laufzeit des beste-
henden Vertrags nicht verlängert, es sei denn, der Kunde hat der Verlängerung 
bei der Bestellung der zusätzlichen Option ausdrücklich zugestimmt. 
22.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-
berührt. 
22.4 Die DGN kann den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn eine 
Grundstücks- und Gebäudenutzungsvereinbarung (nachfolgend kurz GGNV) 
nicht oder nicht mehr vorliegt und auch sonst keine Nutzungsvereinbarung mit 
dem dinglich Berechtigten, insbesondere dem Grundstückseigentümer (siehe 
hierzu oben Ziff. 1.4) (fort-)besteht. Bei der Ausübung dieses Kündigungsrechts 
wird die DGN bestmöglich die Interessen des Kunden wahren. 
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22.5 Kündigungen bedürfen mindestens der Textform. Die DGN ermöglicht auch 
eine Kündigung, die auf der Webseite der DGN gem. § 312k BGB über eine sog. 
Kündigungsschaltfläche abgegeben werden kann. 
22.6 Kündigt die DGN den Vertrag aus einem wichtigen Grund, den der Kunde zu 
vertreten hat, so kann die DGN vom Kunden als pauschalen Schadensersatz für 
entgangenen Gewinn 50 Prozent der Summe der nutzungsunabhängigen Ent-
gelte verlangen, die ohne Kündigung der DGN bis zu dem Zeitpunkt entstanden 
wären, zu dem der Kunde seinerseits den Anschluss hätte frühestens ordentlich 
kündigen können. Beiden Seiten bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, 
dass der Schaden in Wirklichkeit niedriger oder höher ist. 
22.7 Wenn die DGN (aus welchen Gründen auch immer) den Adresspunkt des 
Kunden nicht an das Netz anschließt, besteht ein außerordentliches Recht zur 
Kündigung dieses Vertrages ab dem Zeitpunkt der Mitteilung dieser Entschei-
dung durch die DGN an den Kunden. 
23 UMZUG (§ 60 TKG) 
23.1 Wenn ein Kunde seinen Wohnsitz wechselt und seine Verträge weiterführen 
möchte, ist die DGN verpflichtet, die vertraglich geschuldete Leistung an dem 
neuen Wohnsitz des Verbrauchers ohne Änderung der vereinbarten Vertrags-
laufzeit und der sonstigen Vertragsinhalte zu erbringen, soweit die DGN diese 
dort anbietet. Die DGN kann ein angemessenes Entgelt für den durch den Umzug 
entstandenen Aufwand gem. Preisliste verlangen, das nicht höher sein darf als 
das für die Schaltung eines Neuanschlusses vorgesehene Entgelt.  
23.2 Wird die vertraglich geschuldete Leistung am neuen Wohnsitz nicht ange-
boten, kann der Kunde den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des Aus-
zugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt werden. 
24 ANBIETERWECHSEL UND RUFNUMMERNMITNAHME (§ 59 TKG) 
24.1 Ein etwaiger Anbieterwechsel und eine etwaige Rufnummernmitnahme (so-
fern vom Kunden beauftragt) erfolgen im Rahmen der zwingenden gesetzlichen 
Regelungen des § 59 TKG einschließlich der dortigen Entschädigungsregelungen.  
24.2 Wird der Dienst des Kunden bei einem Anbieterwechsel gemäß § 59 TKG 
länger als einen Arbeitstag unterbrochen, kann der Kunde vom abgebenden An-
bieter für jeden weiteren Arbeitstag der Unterbrechung eine Entschädigung in 
Höhe von 10 € oder 20 % des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes bei Ver-
trägen mit gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Betrag 
höher ist, verlangen, es sei denn, der Kunde hat die Verzögerung zu vertreten. 
Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder Installationstermin vom abgebenden 
oder aufnehmenden Anbieter versäumt, kann der Kunde von dem jeweiligen An-
bieter für jeden versäumten Termin eine Entschädigung in Höhe von 10 Euro oder 
20 Prozent des vertraglich vereinbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit 
gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Betrag höher ist, 
verlangen, es sei denn, der Kunde hat das Versäumnis des Termins zu vertreten. 
Das Recht des Kunden, einen über die Entschädigung nach diesem Absatz hinaus-
gehenden Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Die Entschädigung ist 
auf einen solchen Schadensersatz anzurechnen; ein solcher Schadensersatz ist 
auf die Entschädigung anzurechnen. 
24.3 Die Mitnahme der Rufnummer und deren technische Aktivierung erfolgen 
an dem mit dem Kunden vereinbarten Tag, spätestens innerhalb des folgenden 
Arbeitstages. Erfolgen die Mitnahme der Rufnummer und deren technische Akti-
vierung nicht spätestens innerhalb des folgenden Arbeitstages, kann der Kunde 
von dem Anbieter, der die Verzögerung zu vertreten hat, eine Entschädigung in 
Höhe von 10 Euro für jeden Tag der Verzögerung verlangen. Das Recht des Kun-
den, einen über die Entschädigung nach diesem Absatz hinausgehenden Scha-
densersatz zu verlangen, bleibt unberührt. Die Entschädigung ist auf einen sol-
chen Schadensersatz anzurechnen; ein solcher Schadensersatz ist auf die 
Entschädigung anzurechnen. 
24.4 Damit im Falle eines Anbieterwechsels bzw. der Rufnummernmitnahme die 
Leistung der DGN nicht oder nicht länger als einen Arbeitstag unterbrochen wird, 
muss der Kunde seinen Vertrag mit der DGN fristgerecht gekündigt haben. Ferner 
muss der vom neuen Anbieter des Kunden übermittelte und vollständig ausge-
füllte Anbieterwechselauftrag spätestens sieben Arbeitstage vor dem Datum des 
Vertragsendes bei der DGN eingehen. Das Gleiche gilt für den Auftrag zur Ruf-
nummernmitnahme, wenn diese zum Vertragsende erfolgen soll. Das Recht und 
die Möglichkeit des Kunden, die Rufnummernmitnahme gemäß § 59 Absatz 5 
TKG bis zu einem Monat nach Vertragsende bei der DGN beantragen zu können 
(§ 59 Absatz 6 Satz 1 TKG), bleibt hiervon unberührt. 
25 HAFTUNG 
25.1 Soweit eine Verpflichtung der DGN als Anbieter von öffentlich zugänglichen 
Telekommunikationsdiensten zum Ersatz eines Vermögensschadens oder zur 
Zahlung einer Entschädigung gegenüber dem Endnutzer besteht, richtet sich die 
Haftung der DGN nach § 70 TKG.  
25.2 Für Sach- und Vermögensschäden, die die DGN nicht als Anbieter von öf-
fentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten (§ 70 TKG) verursacht hat, 
gilt: 
● Die DGN haftet für Sach- und Vermögensschäden, die sie vorsätzlich oder grob 

fahrlässig verursacht hat. 
● Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden haftet die DGN nur 

bei der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach 

beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen 
Schäden. Eine wesentliche Pflicht ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verlet-
zung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung 
der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

25.3 Für den Verlust von Daten haftet die DGN im Rahmen der vorstehenden Re-
gelungen nur, soweit der Kunde seine Pflicht, die Daten zur Schadensminderung 
und zur Datensicherheit in anwendungsadäquaten Intervallen zu sichern, nicht 
schuldhaft verletzt hat. 
25.4 Die Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung der 
gesetzlichen Vertreter der DGN, der DGN-Mitarbeiter sowie ihrer Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen. 
25.5 Für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit haftet die DGN unbegrenzt. 
25.6 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen arglistig verschwiege-
ner Mängel oder aus einer übernommenen Garantie bleibt von den vorstehen-
den Regelungen unberührt. 
26 SCHLICHTUNGSVERFAHREN (§ 68 TKG) 
Zur Beilegung eines Streits zwischen dem Kunden und der DGN über die in § 68 
TKG genannten Fälle kann der Kunde durch einen Antrag ein Schlichtungsverfah-
ren bei der Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation der Bundesnetza-
gentur in Bonn einleiten. Die DGN ist bereit, an solchen Schlichtungsverfahren 
vor der Bundesnetzagentur teilzunehmen. An Streitbeilegungsverfahren vor an-
deren Verbraucherschlichtungsstellen, z.B. nach dem Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz, nimmt die DGN dagegen nicht teil. 
27 DATENSCHUTZ/FERNMELDEGEHEIMNIS (INSBESONDERE NACH DS-GVO 
UND TDDDG) 
27.1 Die DGN wird personenbezogene Daten nach Maßgabe der einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Regelungen der DS-GVO, des BDSG und des TDDDG er-
heben, verarbeiten und nutzen. 
27.2 Die DGN wird, soweit dies für die Begründung eines Vertrages mit dem Kun-
den erforderlich ist, insbesondere die folgenden Daten des Kunden erheben: Vor- 
und Nachname (einschließlich Titel und Anrede), Wohnanschrift, ggf. weitere Da-
ten zum Anschlussort, Rechnungsanschrift, bisherige Rufnummer(n) (für den Fall 
der Rufnummernmitnahme), evtl. neu zugeteilte Rufnummer(n), gewünschte 
Dienste und Dienstemerkmale, Passwörter und im Falle der erteilten Einzugser-
mächtigung Bankverbindung und Name des Kontoinhabers sowie ggf. eine vom 
Kunden erteilte Werbeeinwilligung. 
27.3 Die DGN wahrt das Fernmeldegeheimnis und den Datenschutz nach den je-
weils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. Im Überblick sind die Daten ins-
besondere zur Erbringung der Dienste sowie zu deren Abrechnung nebst Forde-
rungseinzug und zur Störungsbeseitigung und Missbrauchserkennung zu 
verarbeiten. Hat der Kunde eine ausdrückliche Einwilligung in weitere Zwecke 
der Verarbeitung erteilt, erfolgt eine Verarbeitung zu diesen weiteren Zwecken. 
Zusätzlich werden die sog. Bestandsdaten (Name, Adresse usw.) nach den gesetz-
lichen Bestimmungen verarbeitet, soweit es zur Ausgestaltung des Vertrages und 
dessen weiterer Erfüllung erforderlich ist.  
27.4 Die übermittelten Daten werden nach den gesetzlichen Bestimmungen ge-
speichert, sofern dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. 
27.5 Die DGN trägt dafür Sorge, dass alle Personen, die von der DGN mit der Ab-
wicklung dieses Vertrages betraut werden, die einschlägigen datenschutzrechtli-
chen Vorschriften in ihrer jeweils gültigen Fassung kennen und beachten sowie 
auf das Daten- und Fernmeldegeheimnis verpflichtet sind. 
27.6 Ausführliche Informationen zur Datenverarbeitung durch die DGN sind ab-
rufbar unter www.deutsche-giganetz.de. 
28 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
28.1 Die DGN ist berechtigt, die vertraglichen Leistungen durch Dritte zu erbrin-
gen. In diesem Fall haftet die DGN für die Leistungserbringung durch Dritte wie 
für eigenes Handeln. 
28.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder der 
sonstigen Vertragsgrundlagen (insbesondere der jeweils gültigen Leistungsbe-
schreibung oder Preisliste) unwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksam-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  
28.3 Sofern der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist, ist Hamburg Erfüllungsort und Gerichtsstand. Die DGN behält sich jedoch vor, 
gerichtliche Schritte auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden einzuleiten. 
Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt unberührt. 
29 ANBIETERKENNZEICHNUNG  
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Belehrung Widerrufsrecht für Verbraucher für unsere Dienstleistung  Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die  
 
Deutsche GigaNetz GmbH, Willy-Brandt-Straße 61-65, 20457 Hamburg, AG Hamburg RB 163775, kundenservice@deutsche-giganetz.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzli-
chen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im 
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.  
 

Hinweis zu o.g. Widerrufsrecht: 

Erwerben Sie ein vergünstigtes Endgerät in Verbindung mit Abschluss eines neuen Telekommunikationsdienste-Vertrags oder einer Vertragsverlängerung, so können Kauf-
vertrag und Dienstleistung nur gemeinsam widerrufen werden. Widerrufen Sie den Vertrag über die Dienstleistung, so erklären Sie gleichzeitig auch den Widerruf des 
Kaufvertrags und umgekehrt. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Muster-Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  

- An 
Deutsche GigaNetz GmbH,  
Willy-Brandt-Straße 61-65,  
20457 Hamburg, AG Hamburg RB 163775, 
kundenservice@deutsche-giganetz.de 
 
 Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)  

- Name des/der Verbraucher(s)  

- Anschrift des/der Verbraucher(s)  

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

- Datum  

___________ 

(*) Unzutreffendes streichen.  
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Belehrung Widerrufsrecht für Verbraucher für unsere Ware(n)  Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die 
 
Deutsche GigaNetz GmbH, Willy-Brandt-Straße 61-54, 20457 Hamburg, AG Hamburg RB 163775, kundenservice@deutsche-giganetz.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs  
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 
bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.  
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  
 

Hinweis zu o.g. Widerrufsrecht: 

Erwerben Sie ein vergünstigtes Endgerät in Verbindung mit Abschluss eines neuen Telekommunikationsdienste-Vertrags oder einer Vertragsverlängerung, so können Kauf-
vertrag und Dienstleistung nur gemeinsam widerrufen werden. Widerrufen Sie den Vertrag über die Ware(n), so erklären Sie gleichzeitig auch den Widerruf des Dienst-
leistungsvertrages und umgekehrt. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Muster-Widerrufsformular  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)  

- An 
Deutsche GigaNetz GmbH,  
Willy-Brandt-Straße 61-65,  
20457 Hamburg, AG Hamburg RB 163775, 
kundenservice@deutsche-giganetz.de 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)  

- Name des/der Verbraucher(s)  

- Anschrift des/der Verbraucher(s)  

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

- Datum  

___________ 

(*) Unzutreffendes streichen.  

 

 

 


